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Kataster vom Kreis Herford
vom 23.05.2017
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STAND: RECHTSKRAFT

STAND: 5. ÄNDERUNG

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der 
zuletzt geänderten Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung.

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256) (1), in der zuletzt geänderten Fassung.

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), 
in der zuletzt geänderten Fassung. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Landschaftsgesetz NRW (LG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV.NRW. S. 568) 
in der zuletzt geänderten Fassung.

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94), in der zuletzt geänderten Fassung. 

RECHTSGRUNDLAGEN

ÄNDERUNGSVERFAHREN 
Der Rat der Stadt hat am __ . __ . ____ gem. § 2 und § 2a des Baugesetzbuches die 5. Änderung dieses 
Bebauungsplanes beschlossen. Dieser Beschluss ist am __ . __ . ____ ortsüblich bekannt gemacht worden.
Enger, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeister Ratsmitglied

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Bauleitplanung hat am __ . __ . ____ gem. § 3 Abs. 1
des Baugesetzbuches stattgefunden.
Enger, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Bauleitplanung hat
vom __ . __ . ____ bis__ . __ . ____ einschließlich gem. § 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.
Enger, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat am__ . __ . ____ gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches beschlossen, diesen
Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - öffentlich auszulegen.
Enger, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeister Ratsmitglied
 

Diese 5. Änderung des Bebauungsplanes - Entwurf mit Begründung - hat gem. § 3 Abs. 2 des 
Baugesetzbuches in der Zeit vom__ . __ . ____ bis__ . __ . ____ einschließlich zu jedermanns Einsicht  
öffentlich ausgelegen.
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am__ . __ . ____ 
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2
des Baugesetzbuches durchgeführt.
Enger, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat am__ . __ . ____ gem. § 10 des Baugesetzbuches 5. Änderung des 
Bebauungsplanes als Satzung beschlossen. Dieser Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.
Enger, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeister Ratsmitglied

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ist der Beschluss der 5. Änderung des Bebauungsplanes 
am __ . __ . ____  ortsüblich bekannt gemacht worden. 
Mit dieser Bekanntmachung ist dieser Bebauungsplan in Kraft getreten.
Enger, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO

Gewerbegebiet,
textliche Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 43 siehe gesondertes Dokument

GE

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 21 BauNVO

Grundflächenzahl0,8

Max. zulässige Gebäudehöhe, gemessen von Oberkante Gelände bis Oberkante Dachhau 
bei Flachdächern, bis Traufe bei Satteldächern

H max:

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

Offene Bauweiseo

Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Verkehrsfläche - Grasweg

GRÜNFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB

Private Grünfläche

FLÄCHE ZUR ANPFLANZUNG, PFLANZ- UND ERHALTUNGSBINDUNG gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB

Anzupflanzende Einzelbäume, genauer Standort nach Detailplanung

Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von bodenständigen 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzung

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gem § 9 (7) BauGB

BESTANDSDARSTELLUNGEN UND HINWEISE

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Gebäude mit Hausnummer 

Vorhandene Bäume

123

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

Zahl der Vollgeschosse - als HöchstmaßII

Flurgrenze

FlurnummerFlur 10 1

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 5. Änderung
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Wo l t e r s Pa r t n e r
Architekten & Stadtplaner
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Fassung für den Satzungsbeschluss

Festsetzungen gem. § 9 (1) BauGB, § 81 BauONW und § 1 (4) BauNVO

PLANZEICHENERLÄUTERUNG DES URSPRUNGSPLANES

Einschließlich der 1. vereinfachten Änderung, Bockermann Fritze, August 2004

Einschließlich der 2. vereinfachten Änderung, Drees Huesmann, Dezember 2007

Einschließlich der 3. vereinfachten Änderung, Drees Huesmann, Oktober 2011

Einschließlich der 4. vereinfachten Änderung, Drees Huesmann, Dezember 2013

ERLÄUTERUNGEN
Änderung von „öffentliche Grünfläche“ mit der überlagernden Festsetzung „Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft“ in „Gewerbegebiet“

Änderung von „öffentliche Grünfläche“ mit der überlagernden Festsetzung „Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft“ in „öffentliche Verkehrsfläche - Grasweg“

Änderung von „öffentliche Grünfläche“ mit der überlagernden Festsetzung „Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft“ in „private Grünfläche“

Anpassung der Baugrenze und Erweiterung der überbaubaren Fläche nach Süden

Festsetzung zum Erhalt einer 7,0 m breiten Fläche von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
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